
O
kt

ob
er

 2
01

9
B

R
IE

FI
N

G

Globale Multi-Stakeholder-Partnerschaften und Initiati-
ven zwischen öffentlichen und privaten Akteuren wer-
den seit Jahren als die Zukunft der internationalen Zu-
sammenarbeit betrachtet. Mit der Verabschiedung der 
Agenda 2030 und ihrer 17 Ziele für nachhaltige Entwick-
lung (Sustainable Development Goals, SDGs) im Septem-
ber 2015 hat sich dieser Trend beschleunigt. Die Verein-
ten Nationen (UN) sind bereits in hunderte solcher Part-
nerschaften involviert. Das vertiefte Engagement der UN 
mit der Wirtschaft beinhaltet jedoch zahlreiche Risiken. 
Viele UN-Sonderorganisationen, -Fonds und -Programme 
haben Prozesse zur Festlegung neuer Regeln für die Zu-
sammenarbeit mit der Wirtschaft gestartet. Aber ein ge-
meinsamer und systemischer Ansatz, der zu einem umfas-
senden Rechtsrahmen für die Beziehungen zwischen der 

UN und dem Privatsektor führen soll, lässt auf sich war-
ten. Die bestehenden Leitlinien sind stark heterogen und 
werden nur unzureichend umgesetzt. Die UN sollte daher 
zügig die Voraussetzungen für einen wirksamen recht-
lichen und institutionellen Rahmen schaffen. Dieser soll-
te neben wichtigen Grundprinzipien, Mindeststandards, 
einschließlich detaillierter Auswahl- und Ausschlusskrite-
rien, systematische Folgenabschätzungen und unabhän-
gige Bewertungen beinhalten. Um die Umsetzung dieser 
Regeln durch die UN-Sekretariate und auf zwischenstaat-
licher Ebene sicherzustellen, bedarf es der Stärkung der 
personellen Kapazitäten, der Schaffung einer Ombuds-
stelle für Beschwerden sowie eines zwischenstaatlichen 
UN-Gremiums für Partnerschaften mit der Wirtschaft.

UN: Offene Türen 
für die Wirtschaftslobby?

In den letzten zwei Jahrzehnten haben neue For-
men der internationalen Zusammenarbeit zuneh-
mend an Bedeutung gewonnen: Globale Multi- 
Stake holder-Partnerschaften und Initiativen zwi-
schen öffentlichen und privaten Akteuren werden 
seit Jahren als die Zukunft der internationalen Zu-
sammenarbeit wahrgenommen. Mit der Verab-
schiedung der Agenda 2030 und ihrer 17 Ziele für 
nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development 
Goals, SDGs) im September 2015 hat sich dieser 
Trend beschleunigt. Die Ursachen für diese Ent-
wicklung sind vielfältig. Dazu gehören eine allge-
meine Unzufriedenheit mit dem Tempo der teils 
schwerfälligen zwischenstaatlichen Verhandlungs-
prozesse, der mangelnde Wille vieler Regierungen, 
verbindliche finanzielle Verpflichtungen zur Um-
setzung globaler Vereinbarungen einzugehen oder 
bestehende Verpflichtungen in die Praxis umzuset-

zen. Viele UN-Sonderorganisationen, -Fonds und 
-Programme fördern daher aktiv Partnerschaften 
mit der Privatwirtschaft, in der Hoffnung, zusätzli-
che finanzielle Mittel für ihre Arbeit zu mobilisie-
ren. Auch Unternehmen und ihre Lobbygruppen 
selbst werben stark für die öffentlich-private Inter-
aktion; schließlich profitieren sie in wirtschaftlicher 
wie politischer Hinsicht von diesen  Partnerschaften. 

Es existieren heute viele unterschiedliche Formen 
von Partnerschaften: Sie reichen von bilateralen 
Kontakten über öffentlich-private Partnerschaften 
zwischen Einzelunternehmen und UN-Einrich-
tungen auf Länderebene (PPPs) bis hin zu globa-
len Runden Tischen zwischen UN-Einrichtungen, 
Regierungen, Unternehmen, philanthropischen 
Stiftungen und zivilgesellschaftlichen Organisa-
tionen. Die Kooperationsprojekte haben zum 

 Warum verbindliche Regeln für die Zusammenarbeit zwischen  
Unternehmen und den Vereinten Nationen überfällig sind
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Ziel, Wissen auszutauschen, Lobbyarbeit für be-
stimmte Themen zu betreiben, zusätzliche finan-
zielle Ressourcen zu mobilisieren, die technische 
Zusammen arbeit zu erleichtern und die politische 
Zusammenarbeit generell zu verbessern.  

Grenzen, Risiken und Nebenwirkungen

Das vertiefte Engagement der UN mit der Wirt-
schaft beinhaltet jedoch Risiken, angefangen von 
einem Reputationsrisiko für die UN, über eine er-
höhte Einflussnahme der Wirtschaft auf politische 
Entscheidungsprozesse, bis hin zur Umlenkung 
knapper öffentlicher Ressourcen weg von der Ver-
wirklichung von UN-Zielen. 

Hunderte Partnerschaften zwischen der UN und 
privaten Akteuren haben sich ohne übergreifen-
de Standards und Maßnahmen, wie beispielsweise 
systematischen Folgenabschätzungen, entwickelt. 
Zudem haben Partnerschaften oft nur geringe zu-
sätzliche Finanzmittel erbracht. In einigen Fällen 
haben sie durch die Übertragung von Entschei-
dungskompetenzen auf die neuen Partnerschaften 
zu einer politischen Schwächung der UN geführt. 
Die verstärkte Interaktion zwischen der UN und 
privaten Akteuren droht daher den Einfluss der 
Wirtschaft zu erhöhen und damit auch das Macht-
ungleichgewicht zwischen Wirtschafts akteuren 
und zivil gesellschaftlichen Organisationen im UN- 
System zu vergrößern. 

Auf dem Weg zu einem gemeinsamen und  
systemischen Ansatz für die Beziehung der UN 
mit der Wirtschaft 

Viele UN-Sonderorganisationen, -Fonds und -Pro-
gramme haben daher begonnen, neue Regeln für 
die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor zu erar-
beiten. Denn die bisherigen von der UN-General-
versammlung festgelegten Standards sind nicht um-
fassend und in ihrer Anwendung eingeschränkt. Sie 
beinhalten nur einige wenige Auswahl- und Aus-
schlusskriterien, keine Regeln für Interessenkon-
flikte und nur vage formulierte Sorgfaltspflichten. 

Aber der von UN-Generalsekretär António 
 Guterres geforderte „gemeinsame und systemische 
Ansatz“, der zu einem umfassenden Rechtsrahmen 
für die Beziehungen zwischen der UN und dem 
Privatsektor führen soll, lässt auf sich warten. Die 
bestehenden Leitlinien sind stark heterogen und 
werden nur unzureichend umgesetzt.

Anders als für die Beziehungen zu Nichtregie-
rungsorganisationen gibt es bei der UN für die Re-

gelung der Beziehung mit der Wirtschaft weder 
ein zwischenstaatliches Abkommen, noch ein zwi-
schenstaatliches Entscheidungsgremium. 

Im Rahmen des 2017 eingerichteten Prozesses 
zur Reform des UN-Entwicklungssystems hat 
UN-Generalsekretär António Guterres als einen 
Schwerpunkt die Entwicklung eines systemweiten 
Ansatzes für Partnerschaften festgelegt. Ein solcher 
Ansatz sollte sich jedoch nicht nur auf opera tive 
Leitlinien und eine verbesserte Zusammenarbeit 
zwischen den Anlaufstellen in den Sekretariaten, 
den sog. Private Sector Focal Points, beschränken. Die 
UN sollte vielmehr einen wirksamen rechtlichen 
und institutionellen Rahmen für ihre Beziehungen 
mit der Wirtschaft entwickeln. Ein solcher Rah-
men sollte die folgenden Elemente enthalten:

1. Grundprinzipien

Jede Interaktion zwischen der UN und privaten 
Akteuren sollte auf einer Reihe von Prinzipien be-
ruhen. Die Formulierung dieser Grundprinzi pien 
muss nicht bei Null beginnen, sondern  könnte sich 
an den Grundsätzen orientieren, die in den Guide
lines on a principlebased approach to the Cooperation 
between the United Nations and the business sector des 
UN-Generalsekretärs von 2015 bereits etabliert 
sind. Andere UN-Einrichtungen haben bereits de-
tailliertere Prinzipien formuliert, die über diese all-
gemeinen Grundprinzipien hinausgehen. So stellen 
die im März 2006 vom Ständigen Ausschuss für Er-
nährung der UN (UN Standing Committee on Nutri
tion, SCN) verabschiedeten Principles of Engagement 
with the Private Sector auch für andere UN-Einrich-
tungen ein nützliches Beispiel dar.

2. Mindeststandards

Es reicht allerdings nicht aus, nur eine Reihe von 
Prinzipien zu formulieren. Damit sie nicht nur di-
plomatische Worthülsen bleiben, müssen sie in an-
wendungsbezogene Mindeststandards für die Zu-
sammenarbeit mit privaten Akteuren übersetzt 
werden, sodass sie auch überprüft werden können. 
Diese können dann an die spezifischen Erforder-
nisse der jeweiligen UN-Einrichtungen angepasst 
werden. Eine Resolution der UN-Generalver-
sammlung sollte solche Mindeststandards festlegen, 
darunter klare Kriterien für die Auswahl und den 
Ausschluss möglicher Partner. Zusätzlich sollten 
Unternehmen und private Stiftungen, die gegen 
international vereinbarte Umwelt-,  Sozial- und 
Menschenrechtsstandards oder anderweitig gegen 
UN-Prinzipien verstoßen, von jeglicher Form der 
Kooperation mit der UN ausgeschlossen werden.
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Dadurch sollte sichergestellt werden, dass der Ein-
fluss der Wirtschaft auf die öffentliche Politik be-
grenzt und Wettbewerbsverzerrungen sowie eine 
mangelnde Repräsentanz der Interessen betroffener 
Bevölkerungsgruppen in der globalen Politik ver-
mieden werden. 

Darüber hinaus könnte die Resolution eine Liste 
von Produkt- und Geschäftsbereichen enthalten, 
die grundsätzlich von der Zusammenarbeit mit 
der UN ausgeschlossen sind.  Rüstungsproduk tion, 
Waffenhandel, die Alkohol- und  Tabakindustrie 
und die Produktion von Waren, die verbotene 
Stoffe beinhalten, sollten auf dieser Liste stehen.

Mindeststandards und detaillierte Auswahl- und 
Ausschlusskriterien bleiben jedoch nutzlos, wenn 
sie nicht systematisch umgesetzt werden. Daher 
müssen auch transparente Prüfverfahren und die 
dafür erforderlichen institutionellen Kapazitäten 
bei der UN geschaffen werden. Beschwerdeverfah-
ren, Mechanismen zur Beendigung von Partner-
schaften und zum Ausschluss von Unternehmen, 
die sich nicht an die Mindeststandards halten, soll-
ten eingerichtet werden.

3.  Systematische Folgenabschätzung und  
unabhängige Evaluation

Bevor die UN eine neue Zusammenarbeit oder 
Partnerschaft mit einem oder mehreren privaten 
Akteuren eingeht, müssen die möglichen Auswir-
kungen dieser Partnerschaft systematisch geprüft 
werden. Dabei sollte der tatsächliche Mehrwert 
der Partnerschaftsinitiative zur Verwirklichung der 
SDGs und anderer UN-Ziele, das Verhältnis zwi-
schen den Risiken, Kosten und Nebenwirkungen 
und dem potenziellen Nutzen sowie die möglichen 
Alternativen zu den geplanten Aktivitäten analy-
siert und bewertet werden. Die Folgenabschätzun-
gen und -bewertungen sollten von unabhängigen 
UN-Gremien durchgeführt werden, und nicht 
von Institutionen, die sich als Förderer des Part-
nerschaftsansatzes verstehen (wie z.B. das Büro 
des Global Compact). Die Ergebnisse der Unter-
suchungen müssen öffentlich zugänglich gemacht 
und diskutiert werden. Die UN sollte eine umfas-
sende systemweite Datenbank über alle Interaktio-
nen/ Partnerschaften mit privatwirtschaftlichen 
Akteuren einrichten.

4. Aufbau von Institutionen

Um die Umsetzung dieser Regeln durch die 
UN-Sekretariate und auf zwischenstaatlicher 
Ebene zu ermöglichen, müssen nicht zuletzt auch 

die notwendigen institutionellen Voraussetzungen 
geschaffen werden. Dazu gehören die folgenden 
Schritte:

»  Aufbau von Personalkapazitäten: Die zu-
sätzlichen Aufgaben wie Prüfverfahren, Rechts-
beratung sowie Überwachung und Evaluation 
der Interaktionen der UN mit privaten Akteu-
ren können nicht von den vorhandenen Perso-
nalressourcen abgedeckt werden. Stattdessen ist 
es notwendig, die Kapazitäten des UN-Perso-
nals zu stärken und dabei für eine ausreichende 
Distanz zu privaten Partnern zu sorgen.

»  Stärkung der Kapazitäten für Folgenab-
schätzung und -bewertung: Um die Auswir-
kungen geplanter Partnerschaften und Koope-
rationsprojekte mit der Wirtschaft systematisch 
zu prüfen und bestehende Initiativen unabhän-
gig zu evaluieren, sollte die UN ihre Mecha-
nismen zur Folgenabschätzung und Evaluation 
verstärken.

»  Schaffung einer Ombudsstelle: Menschen 
und Gruppen, die direkt oder indirekt von 
UN-Partnerschaftsinitiativen und Koopera-
tionsprojekten betroffen sind, benötigen eine 
unabhängige Beschwerdeinstanz. Eine neue 
Ombudsperson im UN-Sekretariat könnte 
diese Rolle übernehmen.

»  Ein zwischenstaatliches UN-Gremium für 
die Beziehungen zur Wirtschaft: Die Bezie-
hungen zwischen der UN und dem Privatsek-
tor sind zu wichtig, als dass sie nur der Verant-
wortung der operativen Ebene der Sekretariate 
überlassen werden sollten. Sie beeinflussen die 
politische Zukunft der UN und sollten daher 
auch politisch angegangen werden. Die Ein-
richtung eines zwischenstaatlichen Gremiums 
könnte eine Antwort darauf sein. Dieses Gre-
mium sollte sich mit den Beziehungen zwischen 
der UN und der Wirtschaft sowie der laufen-
den Gestaltung und Überwachung von Partner-
schaftsinitiativen befassen.

Einige dieser Regeln lassen Interpretationsspielräu-
me zu, da ihre Umsetzung von Regierungen und 
UN-Mitarbeitern abhängt. Die Einschränkung 
des Interpretationsspielraums der Verfahrens- und 
Manage mentregeln von solchen Sorgfaltspflicht-
prozessen ist ein Weg, dem zu begegnen. Eine bes-
sere Regulierung des Engagements zwischen der 
UN und privaten Akteuren ist nur ein Ansatz, 
um die Risiken eines solchen Engagements zu be-
grenzen. Darüber hinaus ist ein kohärenter Ansatz 
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für die gesamte UN und eine Unterstützung auf 
höchster politscher Ebene wesentlich.

Statt weiter den irreführenden Diskurs über „Mul-
tistakeholderism“ und Partnerschaften zwischen 
grundsätzlich ungleichen Beteiligten zu führen, 
ist ein grundlegender Kurswechsel notwendig. 
Um die SDGs und die transformative Vision für 
eine bessere Welt, wie es im Titel der Agenda 2030 
heißt, zu verwirklichen, muss die öffentliche Hand 
ordnungspolitischen Gestaltungsraum zurückge-
winnen. Dazu gehört auch, nicht mehr nur auf die 
Selbstregulierung und die freiwilligen Verpflich-
tungen der Multi-Stakeholder-Partnerschaften 
zu setzen, sondern gesetzliche Regulierungsmaß-
nahmen vermehrt in Betracht zu ziehen wie bei-
spielsweise verbindliche Regeln für Wirtschaft und 
Menschenrechte auf nationaler und internationaler 
Ebene.

Um sicherzustellen, dass globale Probleme im 
Rahmen eines gestärkten demokratischen Multi-

lateralismus gelöst werden können, ist es schließ-
lich notwendig, das UN-System mit den entspre-
chenden finanziellen Ressourcen auszustatten. Die 
Mitglied staaten sollten daher ihre ungebundenen 
Mittel, insbesondere ihre Pflichtbeiträge, aufsto-
cken. Sie sollten sich nicht aus dieser Pflicht heraus-
ziehen, indem sie auf die Notwendigkeit von mehr 
privaten Mitteln hinweisen.

Auch die deutsche Bundesregierung betrachtet 
Partnerschaften mit der Wirtschaft als unerläss-
liches Mittel zur Umsetzung der Agenda 2030 und 
ihrer SDGs. Deutschland sollte sich daher dringend 
für einen wirksamen rechtlichen und institutionel-
len Rahmen für die Beziehung der UN mit der 
Wirtschaft einsetzen. Denn solange die Qualität 
dieser Partnerschaften und ihr tatsächlicher Mehr-
wert für die Verwirklichung der SDGs nicht sicher-
gestellt und der Einflussnahme der Wirtschaft nicht 
Einhalt geboten wird, wird die angestrebte sozial- 
ökologische Transformation nicht gelingen. 
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